
Ein halbes Jahr geplante Arbeitslosigkeit nach
Master?
Beitrag von „Humblebee“ vom 21. Februar 2021 11:37

Zitat von Palim

Da beim TE keine Schulform steht, finde ich den Hinweis auf die verschiedenen
Regelungen je Schulform wichtig.

Ähm, doch  . Er/Sie hat doch "Regelschule" eingetragen, bei der es sich meines Wissens um
eine weiterführende Schulform in Thüringen handelt.
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